
Etsch-U {eben Fuss-—
Preis für die despaltene Zeile 10 Ps.

O e I f e r R} b c a t t.
Greis viertelsahrlich 60 Pfe,

durch die Post bezogen 75 an.

Suserate werden bis Donnerstag man
in der Ernede angenommen.

Redakteur: Hermann Kappner.
Druck und Verlag von A. Ludwig in Oels.

 

für außerhalb des Landgerichtsbeziws Oel-
Wohnende 15 Pf. —

Bedingt die Aufnahme eines Seifen”
den Druck einer Beilage, so erhöhen, sich

die Kosten desselben um 3 Mart

 
 

ge 45. ths..den 10. November 1911.

Umtlicher Theil.

49— Jahrg»

A. zeuanutmathungen des Hüniglikhen gandrathtn
Nr. 642. Oels, den 8. November 1911.

92mm Reichstagswahlen.
Der Herr Minister des Innern hat die sofortige Vor-

nahcue der Vorarbeiten zur Wahl des neuen Reichstages
angeordnet

’Demzufolge veranlasse ich die Ortsbehörden (Magisträte,
Gemeindevorstände und die Herren Gutsvorsteher), die
sWählerlistem zu denen die Formulare baldigst werden über-
sandt werden, sofort aufzustellen Die Listen müssen bis zum
28. d. Mts. zur Auslegung sertiggestellt fein. Ich erwarte
die genaue Jnuehaltung dieses Termins Sollte sich die
Fertigstellung der Listen bis zum 28. d. Mis. aus besonderen
Gründen nicht ermöglichen lassen, so ist mir bald Bericht
zu erstatten Wegen der Auslegung der Listen ergeht noch
besondere Verfügung

Indem ich bemerke, daß in nächster Zeit den Magi-
sträten zur Vertheilung an die Herren Wahlvorsteher in den
Städteu, sowie den Herren Wahlvorstehern der ländlichen
Bezirke eine entsprechende Anzahl von Exemplaren des Wahl-
gesetzes nebst Reglements und Beilagen zugehen wird, theile
ich den Ortsbehörden zur genauesten Beachtung bei Auf-
stellun der Wählerlisten nachfolgend einstweilen die hierbei

" maßgebenden Bestimmungen des Gesetzes und Reglemeuts mit:

Bestimmungen aus dem (Seien.
§ 1. Wähler für den Reichstag des Norddeutschen

Bandes ist jeder Norddeutsche, welcher das fünfundzwanzigste
Lebensjahr zurückgelegt hat, in dem Bundesstaate, wo er
seinen Wohnsitz hat.

§ 2. Für Personen des Soldatenstandes des Heeres
und der Marine ruht die Berechtigung zum Wahlen solange,
als dieselben sich bei der Fahne befinden.

§ -3. Von der Berechtigung zum Wählen sind ausge-
schlossen:

1. Personen, welche unter Vornmndschaft oder Curatel
stehen;

· 2. Personen, über deren Vermögen Concurs- oder Samt:
gustand gerichtlich eröffnet worden ist, und zwar während;
er Dauer dieses Concurs- oder Fallit-Verfahrens;

3. Personen, welche eine Armen-Unterstützung aus öffent-
lichen oder Gemeindemitteln beziehen, oder un letzten
der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben;  

4. Personen, denen infolge rechtskräftigen Erkenntnisses
der Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte entzogen
ist, für die Zeit der Entziehung, sofern-sie nicht in
diese Rechte wieder eingesetzt sind. .

Jst der Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte
wegen politischer Vergehen oder Verbrechen entzogen,
so tritt die Berechtigung zum Wählen wieder ein, sobald
die außerdem erkannte Strafe vollstreckt oder durch
Begnadigung erlassen ist.

§ 4. Wählbar zum Abgeordneten ist im ganzen
Bundesgebiete jeder Norddeutsche, welcher das sünfund-
zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt und einem zum Bunde
ehörigen Staate seit mindestens einem Jahre angehört hat,

szofern er nicht durch die Bestimmungen in dem § 3 von der
Berechtigung zum Wahlen ausgeschlossen ist.

§ 7. Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke aus-
üben will, muß in demselben, oder im Falle eine Gemeinde
in mehrere Wahlbezirle geteilt ist, in einem derselben Izur
Zeit der Wahl seinen Wohnsitz haben.

Jeder darf nur an einem Orte wählen.

§ 8· Jn jedem Bezirke sind zum Zwecke der Wahlen
Listen anzulegen, in welche die zum Wählen Berechtigten
nach Zu- und Voruameu, Alter, Gewerbe und Wohnort
eingetragen werden.

Diese Listen sind spätestens vier Wochen vor dem zur
Wahl bestimmten Tage zu Jedermanns Einsicht auszulegen,
und ist dies zuvor unter Hinweisung auf die Einspracheirift
öffentlich bekannt zu machen. Einsprachen gegen die Li--·teu
sind binnen acht Tagen nach Beginn der Auslegung bei
der Behörde, welche die Bekauutmachuug erlassen hat, anzu-
bringen und innerhalb der nächsten vierzehn Tage zu erledigen.
worauf die Listen geschlossen werden. Nur diejenigen sind
zur Theilnahme an der Wahl berechtigt, welche m die Listen
aufgenommen sind. . —

Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb eines
Jahres nach der letzten allgemeinen Wahl stattfinden, bedarf
es einer neuen Aufstellung nnd Auslegung der Wahlliste nicht.

§ 9. Die Wahlhandlung. sowie die Ermittelung des

 

Wahlergebnifses sind öffentlich.
Die Funktion der Vorsteher. Beisitzer und Protokoll-

führer bei er Wahlhandlung in den Wahlbezirken und der
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Beisitzer bei der Ermittelung des Wahlergebnisses in den
Wahlkreiseu ist ein unentgeltliches Ehrenamt und kann nur
von Personen ausgeübt werden, welche kein unmittelbares
Staatsamt bekleiden.

_ § 10. Das Wahlrecht wird in Person durch verdeckte,
in eine Wahlurne niederzulegende Stimmzettel ohne Unter-
schrift ausgeübt. » _ .

Die Stimmzettel müssen von weißem Papier und dürfet
mit keinem äußeren Kennzeichen versehen sein.

§ 11. Die Stimmzettel sind außerhalb des Wahllokals
mit dem Namen des Kandidaten, welchem der Wähler seine
Stimme geben will, handschriftlich oder im Wege der Ver-

" vielfältigung zu versehen.

§ 12. Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch absolute
Stimmenmehrheit aller in einem Wahlkreise abgegebenen
Stimmen. Stellt bei einer Wahl eine absolute Stimmen-
mehrheit sich nicht heraus, so ist nur unter den zwei Kan-
didbaten zu wählen, welch-e die meisten Stimmen erhalten
ha eu.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

Bestimmungen aus dem Reglement.

§ 1. Für jede Gemeinde, (Ortskoinmnne, selbstständigen
Gutsbezirk u. s. w.) ist gemäß § 8 des Gesetzes von dem
Gemeindevorstande (Ortsvorstande, Inhaber eines selbst-
ständigen Gutsbezirks, Magistrate u. s. w.) die Wählerliste
doppelt aufzustellen. Jn derselben sind alle nach den §§ 1,
3 und 7 des Gesetzes Wahlberechtigte in alphabetischer
Ordnung zu verzeichnen. Jedoch dürfen in den Städten die
Wählerlisten auch in der Art angefertigt werden, daß die
Straßen nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen,
innerhalb derselben die Häuser nach ihrer Nummer und nur

. innerhalb jedes Hauses die Wähler alphabetisch geordnet werden.
Jn Gemeinden, die zum Zwecke des Stimmabgebens

in mehrere Bezirke getheilt sind, (§ 7 des Reglements), er-
folgt die Aufstellung der Wählerlisten nach den einzelnen
Bezirlen.

Die dem Beurlaubtenstande angehörigen Militärpersonen
(§§ 12, 13 Nr. 4 Absatz 2, § 15 des Gesetzes-, betreffend
die Verpflichtung zum Kriegsdienste, vom 9. November 1867
-—— Bundesgesetzbl S. 131 —-) werden in die Wählerlisten
eingetragen.

§ 2. Die Wählerliste ist zu Jedermanns Einsicht
mindestens acht Tage lang auszulegen.

Der Tag, an welchem die Auslegung beginnt, ist nach
Maßgabe des § 8 des Gesetzes von der zuständigen Be-

- hörde festzusetzen und von dem Gemeindevorstande unter
Hinweisung ans § 3 des Reglements, sowie unter Angabe
des Lokals, in welchem die Auslegung stattfindet, noch vor
dem Anfange der letzteren in ortsüblicher Weise bekannt zu
machen. .. -

Die Wählerliste ist von dem Gemeindevorstande mit
einer Bescheinigung darüber zu versehen, daß und wie lange
die Auslegung geschehen, sowie daß die vorstehend nnd im
-§s2 des Reglements vorgeschriebenen ortsüblichen Bekannt-
machungen erfolgt sind. ś " _

.« H § 3. Wer die Liste für unrichtig oder unvollständig
hält, kann dies innerhalb acht Tagen nach dem Beginn der
gemäß § 2 des Reglements bekannt gemachten Ausle ung
derselben bei dem Gemeindevorstande oder dem von em-
selben dazu ernannten Kommissar oder der dazu niedergesetzten
Commission schriftlich auzeigen oder zu Protokoll geben  

und muß die Beweismittel für seine Behauptungen, falls-
dieselben nicht ans Notorietät beruhen, beibringen.

Die Entscheidung darüber erfolgt, wenn nicht die Er-
innerung sofort für begründet erachtet wird, durch die zu-
ständige Behörde

Sie muß längstens innerhalb drei Wochen, vom Be-
ginne der Auslegung der Wählerliste an gerechnet, erfolgt
und durch Vermittelung des Gemeindevorstandes den Be-
heiligten bekannt gemacht sein«

§ 4.. Jm Falle einer Berichtignng der Wählerliste
sind die Gründe der Streichungen und Nachtragungen am
Rande der Liste unter Angabe des Datums kurz zu ver-s-
merken. Die etwaigen Belagstücke sind dem Hauptexemplar
der ssählerliste beizuheften. -

Beide gleichmäßig « berichtigte Exemplare der Wähne-
liste sind am 22. Tage nach dem Beginne der Auslegung
unter der Unterschrift des Gemeindevorstandes abzuschließen,.
das zweite Exemplar unter Hinzufügung der amtlichen Be-
scheinigung völliger lslebereinstimmung mit dem Hauptexeniplar

Nachdem auf diese Weise die Wählerliste abgeschlossen
worden ist, ist jede spätere Aufnahme von Wählern in die-—
selbe untersagt

§5. Das Hanptexemplar der Wählerliste nebst den.
Belagsstücken hat der Gemeindevorstand sorgfältig auszube-
wahren, das zweite Exemplar dagegen dem Wahlvorsteheo
behufs Benutzung bei der Wahl zuzustelleu.

Die Wählerlisteu für diejenigen Wahlbezirke, welches
aus mehr als einer Gemeinde bestehen (§ 7 des Reglementsx
bilden die Wahlvorsteher durch Zusammenheften der ihnen
zugehenden Wählerlisten der einzelnen zu dem Bezirke ge-
hörigen Gemeinden.

§ 6. Die Wahlbezirke zum Zwecke des Stimmabgebeiis
(§ 6 des Gesetzes) werden von den zuständigen Behörden
abgegrenzt.

Jch bemerke: .

1. zu § 7 des Gesetzes: Wohnsitz ist hier gleichlautend
mit Aufenthalt d. h. jedoch ein Aufenthalt im Gegen-—-
satz zu dem bloß vorübergehenden von Fremden nnd
Reisenden. « _

2. zu § 1 des Regleiueuts: die Wähler sind in alpha--
betischer Ordnung in die Wählerliste einzutrageu;« Jeder,
der bis zum Wahltage (voraussichtlich der 12. Januar-
1912) das 25. Lebensjahr zurückgelegt hat, hat Anspruch-
darauf, in die Wählerliste aufgenommen zu werden.

3. Jede Wählerliste ist in 2 Exemplaren anzufertigen,.
von welchen das eine als Hauptexemplan das andere
als Duplikat zu bezeichnen ist.

4. Jn den Städten ;Oels, Bernstadt, Hundsfeld und-
Juliusburg werden durch die Magisträte die besonderen
Wahlbezirke festgestellt, die Wahlvorsteher und deren
Stellvertreter ernannt, sowie die Wahllokale bestimmt..

Bezüglich der Ernennung der Wablvorsteher und
Stellvertreter durch die Magisträte bemerke ich, daß.
Communalbeamte, welche, wenn auch nur nebenamtlich,,
ein unmittelbares Staatsamt bekleiden, nicht mit den
Funktionen eines Wahlvorstehers, Beisitzers oder Proto-
kollführers zu betrauen sind nnd daß auch hinsichtlich-
der nach § .,-64 des Aussührungsgesetzes zum deutschen:
Gerichtsverfassungsgesetze vom 12. April 1878 zur
Uebernahme desGeschästs eines Amtsanwalts ver-
pflichteten Vorsteher von Gemeindeoerioaltungen hierbei
keine Ausnahme zu machen ist.
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Der Stadt Hundsfeld wird der Guts-
bezirk Hundsfeld und der Stadt Oels der Gntsbezirk
Schloß Oels zugefchlagen.
Für das platte Land werde ich die Wahlbezirke,

Wahlorte und Wahlvorsteher und deren Stellvertreter noch
bekannt geben.

Nr. 643. Oels, den 9. November 1911.
Durch Gutachten des beamteten Thierarztes ist die

Maul- und Klauenseuche unter den Viehbeständen des
Gasthausbesitzers Bänisch in Patschkeh. des Stellenbesitzers
Joseph Stehr in- Klein-Peterwitz, des Pfarrers Kaschubek
in Sadewitz, des Freistellenbesitzers Gustav Kleinert in
der zur Gemeinde Doniatschine gehörigen Kolonie Klein-
Brnschewitz und des Dominiums Nauke festgestellt worden.

Ferner ist die Seuche ausgebrochen in folgenden bereits
verseuchten Ortschaften in den Gehösten des:
Bauergutsbesitzers August Werner in Ulbersdors,
Freigärtners Karl Hoffmann in Vielguth,
Stellenbesitzers Bernhard Linke in Klein-Oele-,
Bauergutsbesitzers Alois Liehr » » »

» Lober in Gutwohne,
Stellenbesitzers Robert Stein in »

Richard Jerchel in Wabnitz,
Robert Zeiske . » »

» Gottlieb Scholz » »
Bauergntsbesitzer Robert Späthe » »

Gustav Neumann in Wabnitz,
Robert Günther » »

» Paul Langner in Korschlitz.
Sperrbezirke: Die Seuchengehöfte. —
Beobachtungsgebiete: Der übrige Teil der Ort-

schaften Patschkey, Klein-Peterwitz, Sadewitz und der
Kolonie Klein-Bruschewitz. _ —

Für die Sperrbezirke bezw. für die Beobachtungs-
gebiete gelten die in meiner Kreisblattversügung vom
30. August 1911 -— Seite 164/165 — abgedruckten Sperr-
maßregeln. Sie werden aufgehoben werden, sobald die Ge-
fahr der Weiterverbreitung der Seuche beseitigt ist.

Nach dem Erlöschen der Maul- nnd Klauenseuche ist
seit dem 4. d. Mts. die über die Gemeinde Langewiese, seit
dein 6. d. Mts. die über die Gemeinde Groß-Ellguth nnd
das Dominium Penke, seit dem 7. d. Mts. die über die
Gemeinden Klein-Ellguth, Schleibitz und Ober-Mühlwitz
verhängte Sperre aufgehoben worden.

Dem Beobachtungsgebiet sind nach dem Erlöschen der
Seuche zugeteilt worden: Seit dem 4. d. Mts. die Gehöfte
des Robert Christalle, Hei-wann Barke, Herniann Beute
Paul Deutsch und der Witwe Ackerniann in Korschlitz, seit
dem 7. d. Mts. das Gehöft des Stellenpächters Fitzner in
Dörndorf, seit dem 8. d.- Mts. die Gehöfte des Freistellen-
besitzers Herrmann Weiß in Korschlitz und des Stellen-
befitzers Erdmann Steinchen in Vielguth.

Zier Yiiuiattche Inndrattp
Graf Kospoth

»

»

N
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Nr. 644. “ Oels, den 9. November 1911.
Die Maul- und Klanensenche ist in den Gemeinden

Co’entschin, Fürftlich-Niefken, Wilgy, in der zu TscheschenI _
gehörigen Kolonie Tscheschener Brettinühle, auf dem zum
Gutsbezirt Dalbersdorf gehörigen Vorwerk Neugut und auf
dem Domininm Neu-Stradam, Kreis Groß-Wartenberg,
in Pafchterwitz und Striese, Kreis Trebnitz sowie in staut-«
witz, Kreis Namslau festgestellt worden, dagegen in den
Gemeinden Gohle und Treinbatschcui, in der zu Suschen ge-

Tarifstellen 39

zugelassen werden. 

hörigen Kolonie Alt-Surmin, in dem Guts- und Gemeinde-
bezirk Nassadel, Kreis Groß-Wartenberg in Güntherwitz,
Kreis Trebnitz erloschen.

Nr. 645. Oels, den 8. November 1911.
Donnerstag, den 16. d. Mts. wird durch einen Beamten

des Königlichen Proviantamts in Bernstadt (Kaserneiihof)
Stroh ungetauft

Nr. 646. Oels, den 31. Oktober 1911..

gis-trifft Hiempelflenun
Für die Versteuerung der Genehmigung von Lustbar-

keiten sowie der Verlängerung der Polizeistnnde haben die
und 51 des Stempelstenergesetzes vorn

26. Juni 1909 Anwendung zu finden, welche lauten:
21:. 39. Luftbarkeiten, Genehmigung der Ortspolizei-

behörden ' - -
a) zum Betriebe eines Zirkns, eines nicht mit menschlicher

oder tierischer Kraft bewegten Karussells oder eines
Kinematographen und dergleichen . . 10 51761111,

h) zur Veranstaltung von Musikanfführungen,
Singspielen, Gesangs- nnd deklamatorischen Vor-«
trägen, theatralischenVorstellungen oder sonstigen
Lustbarkeiten aller Art . . . . . . . . . 5 „

Bezüglich der Verpflichtung zur Entrichtung der Stempel-
steuer macht es keinen Unterschied, ob die Lustbarteiten von
einzelnen Personen oder von öffentlichen, Privat- oder ge-
schlossenen Gesellschaften dargeboten werden.

Bei Lustbarkeiten geringfügiger Art kann der Stempel
auf 3, 2, 1 Mark oder in ganz besonderen Fällen bis auf
0,50 Mark ermäßigt werden. - —

glitt 51. Polizeistnnde, Genehmigungen der Ver-
längerung der Polizeistunde für einzelne Wirtshäuser und
öffentliche Vergnügungsorte . . . . . 25,00 Mark
Genehmigungen auf die Dauer von weniger als ·«
eine Woche ..... . . . . . . . 1,50 „
Hierzu sind folgende Ausführungsbeftinunungen erlassen
worden: -

Zu 39. Die Verstenernng der ortspolizeilichen Ge-
nehmigungen von Lustbarkeiten erfolgt durch Verwendung
der in der Nr. 27 Absatz 5 zu c dieser Best. ausgeführten
gesteinpelten Vordrueke; diese Vordrnckej werden von den
Hanptzolb und Zollämtern und Stempelvertheilern nicht
nur an Behörden sondern auch an Privatpersonen verkauft.

Die Ertheilung der Genehmigung in· irgend einer anderen
Form namentlich in‘ nicht schriftlicher Form, oder durch Ein-
tragnng in sog. Kontrollbüchen oder durch Genehmignngen
auf Schriftstüeken, zu denen Stempelmarten entwertet sind,
ist unzulässig · - ·

Die Anwendung der Steuersätze von 10 Mark (Abs. 121
der Tarifstelle) nnd von 5 Mark (Abs. It) der Tarifstelle)
bildet-die Regel; diese Sätze sind gewöhnlich gerechtfertigt,
wenn größere Lustbarkeiten nicht von Einzelunternehmern,
sondern von Perionenmehrheiten (Gefellsehaften, Vereinen
usw.) veranstaltet werben. Die geringeren Sätze von .3 M.,

. 2 M., 1 M. und 0,50 M. können nur ausnahmsweise und
wenn besondere Gründe zu einer Ermäßigung vorliegen,

h Die ermäßigten Sätze werden haupt-;.
sächlich·· nur dann angewendet werden dürfen, wenn ‚bei
gewerbsmäßigen Veranstaltungen von· Lustbarskeiten der zu
erwartende Geschäftsgewinn für den Unternehmer voraus-«
sichtlich nur ein geringfügiger fein wird oder wenn ange-
nommen werden kann, daß -·an der Lustbarteit nur eine be-
schränkte Personenzahl theilnehmen wird und die- Theil-

«an ".— m.
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nehmer den weniger leistungsfähigen Volksklassen angehören.
Unter diesen Voraussetzungen find auch bei Tanzlustbarkeiten
dies geringeren Steuersätzc zulässig. Für die Abstufung
der Steuer bei diesen Lustbarkeiten kann unter Umständen
die Unterscheidung von Bedeutung sein. ob es sich nur um
eine zur vorübergehenden Belustigung der Teilnehmer dienende
Gelegenheitstanzlnstbarkeit oder mn eine eigentliche Tanz-
lustbarkeit handelt, zu der die Theilnehmer zum Zwecke des·
Tanzens eigens zusammentreten Andere Umstände, z. B.
der Zweck der Veranstaltung, ob die Luftbarkeit in der
Stadt oder ans dem platten Lande stattfindet, bei Tanz-
lustbarkeiten die Größe des Tanzlokals, die Anzahl der zum
Tanz aufspielenden Musiker, die Dauer der Tanzbelustigung
(ob·bis 12 Uhr nachts und darüber) werden für die Be-
messung des Steuersatzes in der Regel eine ausreichende
Grundlage kaum abgeben können. Für Genelnnignngen
zum Betriebe eines Zirkus (Abs. 1a der Tarifftelle) darf,
wenn es sich um eine geringfügige Darbietung handelt, ein
ermäßigter Satz von 3 M. zur Anwendung kommen (vergl.
Nr. 9, Absatz 50, Ziffer 1 dieser Best.) Jst mit der Ge-
nehmigung einer Lustbarkeit bis zu einer die Polizeistunde
überschreitenden Zeit gleichzeitig eine Verlängerung der Polizei-
stunde verbunden, so ist nur der Stempel der Tarifstelle 39,
aber im Mindestbetrage von 1,50 M. zu verwenden; der
Stempel der Tarifftelle 51 kommt daneben nicht zur Er-
hebung. Jm übrigen lassen sich mit Rücksicht auf die
Mannigfaltigkeit der Lustbarkeiten und die Verschieden-:
artigkeit der in Betracht kommenden örtlichen und sonstigen
Verhältnisse erschöpfende Merkmale, nach denen die ermäßigten
Sätze einzutreten haben, nicht geben; die Bestimmung des
Stenersatzes ist vielmehr von der Prüfung aller im Einzel-
falle für die steuerliche Beurtheilnng maßgebenden Umstände,
nnd namentlich der wirtschaftlichen und sonstigen Bedeutung
der einzelnen Unternehmung abhängig zu machen. Die
Gründe, die für die Zulafsung ermäßigter Steuersätze be-
stimmend gewesen sind, müssen nicht nur auf den Ge-
nehmigungen, die zu diesem Zweck mit einem entsprechenden
Vordruck versehen sind, sondern auch in den Akten an ge-
höriger Stelle oder, wenn Kontrollisten geführt werden,
in diesen vermerkt werden. Hinsichtlich der Ermäßignngen
steht den Zollbehörden das Recht der Nachprüfung und
unter Umständen der anderweiten Festsetzung zu.

Als Regel ist festzuhalten, daß jede einzelne Lustbarkeit
auch einer besonderen Genehmigung bedarf. Es ist deshalb
im allgemeinen nicht zulässig, für gewisse in regelmäßiger
Folge wiederkehrende Lustbarkeiten, namentlich für Tanz-
belustigungen, die Genehmigung für einen längeren Zeit-
raum im voraus, z. B. für sämmtliche Sonntage eines
Monats, durch eine Genehmigungzu ertheilen. Nur wenn
von demselben Unternehmer an demselben Ort an auseinander-
folgenden Tagen aus bestimmten Aulässen Lustbarkeiten
während längerer Zeiträume dargeboten werden, ist es statt-
haft, u solchen-Veranstaltungen nur eine Genehmigung zu
‘erthei en, unb zwar auch dann, wenn während des Zeit-
raums, für den die Genehmigung gewährt ist, an dem einen
oder dem anderen Tage Unterbrechungen eintreten. Einheit-
liche Genehmigungen dürfen hiernach ertheilt werden zu
Lustbarkeiten für die ganze Dauer eines Jahrmarktes oder
Schützenfeftes zu einer mehrtägigen Kirmeß, zu Konsertem
Theateranfführnngen.-usw., für die Dauer einer Badesaisom
zu Promenadenkonzerten, die. von Ortsvereinen für einen
ängeren Zeitraum veranstaltet werben, zu Theater- und
Schauvorstellungen, die von Theater- und Artisten efell-
schaften in kleineren Städten für kürzere eit heran taltet
werden u.. a. .Auch kann zuverlässigen irthen für die

« überlassen.

 

Dauer eines Monats « eine einheitliche Genehmigung zur
Veranstaltung solcher Tanzlnstbarkeiten wiederruflich ertheilt
werden, bei denen nicht mehr als zwei Personen, z. B. ein
Klavier- und ein Violinspieley die Tan mufik ausführen,
vorausgesetzt, daß der geringen Zahl der usiker entsprechend
auch die Lustbarkeiten selbst mit zu den geringfügigeren zu
rechnen sind. Wo hiernach einheitliche Genehmigungen für
längere Zeiträume ausnahmsweise gewährt werden dürfen,
wird fast immer die Erhebung des Höchstsatzes erechtfertigt
sein. Dasselbe wird gelten müssen, wenn derselbe Unter-
nehmer mit einer Tanzlustbarkeit noch andere Belustigungen
verbindet, z. B. Tanzlustbarkeiten in Sommerlokalen mit
Preisschießen, Preiskegeln, Blumentombola, Karusselbelnsti-
gungen usw. Auch in solchen Fällen ist eine Genehmigung
und eine einmalige Stempelverwendnng statthaft; jedoch
wird regelmäßig der Höchstsatz zu erheben sein.

Der Stempel der Tarifstelle ist nicht zu entrichten,
wenn die Veranstalter der Lustbarkeiten zu den steuerfreien
Personen im Sinne des § 5 Absatz 1 des Gesetzes gehören,
z. B., wenn einem Truppentheil die Genehmigung zur Ab-
haltung einer militärischen Festlichkeit oder einer öffentlichen
Schule die Genehmigung zur Veranstaltung einer Schulfest-
lichkeit ertheilt wird. Genehmigungen für Privatschulen sind
ftempelpflichtig.

U 51. Genehmigungen der Verlängerung der
Polizeistunde sind stets schriftlich und unter dem Vorbehalt
des jederzeitigen Widerrufs zu ertheilen; ob die Genehmigungen
zeitlich zu begrenzen sind, bleibt dem Ermessen der Behörden

Die Versteuerung der Genehmignn en erfolgt
durch Verwendung von Stempelmarken. Der etrag des
verwendeten Stempels ist in den Akten zu vermerken.

Nr. 647. Oels, den 7. November 191.1·
Aus Anlaß eines besonderen Falles mache ich die

Arbeitgeber von ausländischen Saisonarbeitern darauf auf-
merksam, daß sie verpflichtet sind, die Ausländer zum
örtlichen Melderegister an- und beim Abzuge wieder ab-
zumelden. .

Nr. 648. Oels. den 9., November 1911.
Der Fleischer Adolf Wanke in Groß-Graben beabsichtigt

auf seinem Grundstück Groß-Graben Nr. 118 ein Schlacht-
haus zu errichten. «

Gemäß § 17 der Gewerbeordnung für das deutsche
Reich (R.-G.- Bl. von 1900 S. 871 ff.) bringe ich »dieses
Vorhaben mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß
Einwendungen innerhalb 14 Tagen schriftlichin zwei Exem-
plaren oder zu Protokoll bei mir anzubringen find. Nach
Ablauf obiger Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig,

Beschreibung und Zeichnung der Anlage liegen in
meinem Amtszimmer zur Einsicht offen aus« -

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendungen habe ich einen Termin auf

Montag, den 27. November 1911,
Vormittags 10 Uhr

in meinem Amtszimmer hierselbst auberaumt, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl
mit derErörterung der Einwendungenvorgegangen werden wird.

Zier sinnigen-e des Prokuristen-them

 

Mel-it einer Beilage.
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Nr. 649. Breslau, den 25 Oktober 1911.

Polizeiuewrdmmg
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 nnd der §§ 6, 12
und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltnng vom
11. März 1850 wird Unter Zustimmung des Provinzialraths
für den Umfang der Provinz Schlesien folgendes verordnet

Einziger Paragraph.
Jn der Polizeiverordnimg, betreffend die Einrichtung

und den Betxzseb von Dampffässern, vom 15. November 1907
werden im Z 1«1, Absatz IV die Worte:

»Die ohne Sicherheitsventil betrieben werden sollen
(ä 7 Absatz III)“ gestrichen

Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung
in Kraft.

Tier Ober-Präsident der inmitten Ychlesww
J. V.: Tidick.
Breslau, den 30. Oktober 1911.

Die Polizeiverordnung, betreffend die Einrichtung und
den Betrieb von Dampffässern vom 15. November 1907 ist
in Stück 49 des Amtsblattes für 1907 veröffentlicht

Zier Ykegierttngwpräsidenh
J. V. Angerer.

Oels, den 7. November 1911.
Vorstehende Polizeiverordnung nebst Zusatzbekannt-

machung bringe ich hiermit zur Kenntniß der Ortspolizei-
behörden.

Schmoltschütz, den 25. August 1911.

Hinterl- ‑
für den Spritzenverband Allerheiligen, bestehend aus den
Ortschaften Allerheiligen, Schmvltschütz, Grüttenberg, Wiese-

grade, Neuhof b. W., Buselwitz und Sessel

Nr. 650.

§ 1.
Die Guts- und Gemeindebezirke Allerheiligen, Schmoll-

schütz, Grüttenberg, Wiesegrade, Neuhof b. W., Bufelwitz
- und Zessel bilden einer Spritzenverband mit dem Sitze

der Verwaltung in Allerheiligen
§ 2.

Die Vertretung des Spritzenverbandes besteht ans den
Gemeinde- und Gutsvorstehern der betheiligten Ortschaften

3
Das Stinnnenverhältnisz der Verbandsvertreter regelt

sich nach der folgenden von der Versammlung angenommenen
Steuerskala :
Grund- und Gebäudesteuer, nach welcher jeder Vertreter

mindestens eine Stimme zn führen hat:
1 Mark bis zu 50 Mark := 1 Stimme,

51 H » 100 N H O H

101 H H H 200 H N

201 » N » 400 «

O
d
e
m
s
-
D
e
u
t

401 ,, ,, ,, 1000 II » »
über 1«000 » »

4.
Die Vertreter des Spritzenverbandes wählen einen

Vorsitzenden
§ 5. .

Alle Geschäfte der Vertreter des Spritzenverbandes
werden im Ehrenamte verwaltet, und die Vertreter erhalten
keinerlei Entschädigung Die Vertretung des Spritzen-
verbandes versammelt sich beim Vorsitzenden, so oft sie von  

dem Vorsitzenden berufen wird. Der Borsitzende ist zur
Berufung verpflichtet, wenn mindestens die Hälfte der Ver-
treter es verlangt. Die Vertretung beschließt nach Stimmen-
mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

§ 6.
Der Vertretung des Spritzenverbandes stehen in Be-

ziehung auf die Verwaltung derselben die Rechte einer
Gemeindeversammlung dem Vorsitzenden die Rechte des
Gemeindevorstehers zu. Der Vorsitzende bringt die Be-
schlüsse der Vertretung zur Ausführung nnd führt unter
seiner Unterschrift die laufenden Korrespondenzen Er ver-
tritt den Verband nach außen.

Zu Urkunden, durch welche der Verband rechtliche
Verpflichtungen übernehmen soll, ist die Mitunterschrift
von zwei Mitgliedern der Vertretung des Verbandes noch
erforderlich. s .

§ 7.
Die Vertretung des Spritzenverbandes hat alle

Obliegenheiten zu erfüllen, welche nach der Polizei-
verordnung betreffend die Regelung des Feuerlöschwesens
für das platte Land der Provinz Sehlesien vom 26. März 1887
anderenfalls den Guts- und Gemeindevorstehern obliegen
würden; namentlich hat die Vertretung für die Beschaffung
und Unterhaltung der für den Verband erforderlichen Lösch-
geräthfchaften zu sorgen, über die Verwendung der zur
Feuerlöschhilfe Verpflichteten Bestimmung zu treffen und
die Gestellnng der bei ausgebrochenem Feuer erforderlichen
Gespanne anzuordnen.

Dafür wird festgestellt:
Der Besitzer vom Rittergut Allerheiligen fährt die

Spritze, die Besitzer der anderen Rittergüter des Ver-
bandes je einen Wasserwagen, die Bedienungsmann-
schaften, je (4) vier zu jedem Wagen und der Spritze
stellen die entsprechenden Gemeinden, doch sollen in
Allerheiligen die beiden dem Besitzer des Dominiums
gehörigen Bauerngüter nicht zu Handdiensten heran-
gezogen werden. »
Von den vier Mann der Bedienungsmannschaften der

vier Wasser-wagen tritt am Platze des Feuers je einer zur
Bedienung der Spritze über, so daß der Spritzenmeister acht
Mann zur Verfügung hat.

Die Kosten des Spritzenverbandes werden auf die
Gutsbezirke und die Gemeinden nach Maßgabe der Grund-
und Gebäudesteuer vertheilt nnd an die Kasse des Ver-
bandes gezahlt; der hiernach sich ergebende Antheil der
Gemeinde wird ebenso aufgebracht wie alle übrigen Gemeinde-
bedürfnisje

§ 9
Ueber die Führung der Verbandskasse und die An-

stellung eines Rendanten beschließt die Vertretung des
Verbandes. «

§ 10.
Bleibt ein Guts- oder Gemeindebezirk mit dein auf

diesen Bezirk geschriebenen Betrage im Rest, so ist dem
Herrn Königlichen Landrath hiervon Mittheilnng zu machen,
welcher die zwangsweise Beitreibung herbeiführen wird.

§ 11. . ._ _
Die Aufsicht über die Spritze und die zum Gebrauch  

derselben erforderlichen Geräthschaften führt der Amts-"
vorsteher des Bezirks-



v“.

- § 12.
»Die Bestätigung dieses Statutes erfolgt gemäß § 139

des Zuftändigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 durch den
Kreisausschuß :

§ 13.
Aendernngen des Statutes können vorbehaltlich der

Bestätigung des Kreisausschnsses nur vorgenommen werden,
wenn mindestens zwei Drittel der Vertreter ihre Zustimmung
ertheilen. -

. Die Vertreter des Spritzeuverbandes Allerheiligen.
Der Gutsvorsteher zu Allerheiligen gez. Dr. Krügen
» Gemeindevorfteher zu » Anders.

H» Gutsvorsteher zu Neuhof b. W. ,, Vogler
» Gemeindevorsteher zu Neuhof b. W. » Ritter.
» Gutsvorsteher zu Wiesegrade » Ackerma1m.
» Gemeindevorsteher zu Wiefegrade » Ackermann
» Gutsvorsteher zu Buselwitz » J.V.Labrenz. .

Der
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Der Gemeindevorsteher zu Buselwitz gez. Kanze.
» Gutsvorsteher zu Zessel » von Scheliha.
» Gemeindevorsteher zu Zefsel » Schwarz
» Gutsvorsteher zu Grüttenberg » Wilde.
» Gemeindevorsteher zu Grüttenberg » Wabnitz.
» Gutsvorsteher zu Schmoltschütz. » von Prittwitz.

_ Oels, den 24. Oktober 1911.
Vorftehendes Statut wird hiermit genehmigt.

_ Der Kreisausschuß des Kreises Oels.
gez. J. V. Freiherr von Metternich, Graf Yorck,

Kallmaun, Vogel, Grünig

Nr. 651. Osels, den 7. Warmer 1911.

Personal-brauste
Icstätkgt:» Der Bauergutsbesitzer Paul Fiebig als

zweiter Schöne der Gemeinde Eunzendors

Königliche Candrath.
Graf Kot-polit-

 

B. Heuanntmachungen anderer Behörden.

Lebensversicherung und Landwirtlpsrhaft
Von der Provinzialverwaltung der Provinz Schlefien

nnd der Generallandfchaftsdirektion in Breslan ist eine für
jeden Landwirth äußerst wichtige Einrichtung geschaffen worden:

»Die Schlesische ProvinziakLeberisversicherungsanftalt.«
die durch allerhöchste Kabinettsorder vom 23. Oktober 191.1
landesherrlich genehmigt worden ist. »

Was will diese Provinzial-Lebensverficherungsanstalt?
Sie will erstens der Provinz Schlefien nnd insbesondere
ihrer landwirthschriftlichen Bevölkerung dadurch nützen, daß
sie alle ihre Kapitalieu innerhalb der Provinz anlegt. Die
privaten Versichernngsgesellschaften, die alljährlich große
Beträge an Prämien aus der Provinz beziehen, tragen diese

_ nach dem Westen der Monarchie, insbesondere nach Groß-
Berlin, welches, wie sich das Kaiserliche Aufsichtsamt für
Privatversicherung einmal ausgedrückt hat, zum großen Teile
von dem Gelde der Prämienzahler erbaut ist. Erst nach

— einem Menschenalter fließen diese Kapitalien in die Provinz
zurück, wenn die Versicherungssummen fällig werden«

Dieser Kapitalabwanderung auf so lange Zeit will die
Anstalt entgegenarbeiten Die ihr zusließenden Prämien
bleiben in Schlesien nnd helfen hier die Wohlfahrt des
Landes zu fördern·

Zweitens wird die Anstalt den Pfandbriefschulden der
Landschaft von großem Nutzen sein. Wenn jetzt ein Besitzer
eines frühzeitigen Todes stirbt — kein Mensch weiß wie nahe
er »dem Tode ist —, so hat er mit seinen Tilgnngsbeiträgen
erst einen geringen Tilgungsfondsantheil erwerben können.  Sein Erbe hat es schwer, die Geschwister herausznzahlen;

Viehinarkt in Groß-Wartenberg
für Klaueiwieh (Rinder, Schafe, Schweine und Biegen)

- am 14. November d. Js. verboten.

Pferde- und Krammarkt finden statt.
Groß-Wartenberg, den 3. November 1911.

Der Magistrat.

wie oft muß dann das von den Vätern ererbte Gut verkauft
werden!

Nimmt er dagegen eine Versicherung bei der Provinzial-
Lebensversicherungsanstalt, so werden seine Tilgungssonds-
beiträge (Amortisationssondsbeiträge) von der Fürstentums-
landschaft als Prämien verwendet und an die Anstalt ab-
geführt. Die Jahresleistungen erhöhen sich also nicht! Er
zahlt zu Weihnachten nnd zu Johauni die gleiche Summe
wie zuvor.

Trifft ihn nun frühzeitig der Tod, so steht feinem Erben
sogleich die volle Verfieherungssumme zur Verfügung. Er
wird die Geschwister mühelos auszahlen können. Das Gut
bleibt der Familie erhalten.

Oder der Besitzer schließt die Versicherung so ab, daß
die Versicherungssunnne, sagen wir, bei Erreichung des 50.
Lebensjahres fällig wird (oder beim früheren Tode), so kann
er fich mit der Versicheruugsfumme auf den Altentheil zurück-
ziehen, ohne von seinem Nachfolger im Befitze des Gutes
abhängig zu sein.

Der Abschluß einer Lebensversicherung bei der Schlesifchen
Provinzial-Lebe1isverficherungsanftalt muß daher namentlich
jedem Psandbriefsehuldner auf das dringendste empfohlen
werden. Er bedeutet keine Mehrausgabe, wohl aber einen
Akt weiser Fürsorge für die Zukunft.

Die Prämien der Anstalt sind möglichst billig; alle ihre
Ueberfchüsse gehören den Versicherten; sie sollen später als
Dividende vertheilt werden.

Die Direktion der Schlesischen Provinzial-Lebens-
versicherungsanstalt in Breslau ll, Gartenstraße 82, ertheilt
bereitwillig Auskunft

sVinige StoffrestT
für einzelne Knabenanzüge
Männerhosen, ·.5ioftümröcke

Mumie reichhaltige Muster-
3 auswahl von Neuheiten in
Herren- und Damenftoffen

 

 

 

' Gemeindewiesen und Lehrer
Unternehmens bes .
G. 5578 an Rudolf

werden« zur Vertretung eines artigen
nötigt. Adresse wolle man Unter .
Rom, Breslau, entsenden.

empfieht _
Fr. Hoffmann, Rosengasse 3.
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empf. A. Ludwige Buchdruckerei. 


